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1971 Berlin, den 3. Dezember 1971

. Richtlinie
des Ministerrates 

der Deutschen Demokratischen Republik 
und des Bundesvorstandes 

des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes 
für die jährliche Ausarbeitung der 
Betriebskollektivverträge bis 1975

vom 10. November 1971
Die vom VIII. Parteitag der Sozialistischen Einheits

partei Deutschlands beschlossene Hauptaufgabe des 
Fünf jahrplanes, die in der weiteren Erhöhung des ma
teriellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes 
auf der Grundlage eines hohen Entwicklungstempos 
der sozialistischen Produktion, der Erhöhung der Effek
tivität, des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und . 
des ständigen Wachstums der Arbeitsproduktivität be
steht, bestimmt den Inhalt der Betriebskollektivver
träge.

Es entspricht dem gesetzmäßigen Wachstum der füh
renden Rolle der Arbeiterklasse und der sich daraus 
ableitenden zunehmenden Bedeutung der Gewerkschaf
ten, die Betriebskollektivverträge zu noch wirksameren . 
Instrumenten der sozialistischen Demokratie und der 
Vertretung der Interessen der Werktätigen im Betrieb 
zu entwickeln. Dazu ist in Form von Verpflichtungen 
des Direktors des Betriebes und der Betriebsgewerk
schaftsleitung die unmittelbare und praktische Teil
nahme der Arbeiterklasse und aller Werktätigen an 
der Leitung und Planung zu sichern, größerer Raum 
für die ■ Entfaltung ihrer schöpferischen Initiative zu 
schaffen und die planmäßige Verbesserung der Ar- 
beits- und Lebensbedingungen der Werktätigen in Ab
hängigkeit von der Erfüllung der Produktionsaufgaben 
zu gewährleisten.

Durch die breite Einbeziehung der Werktätigen in 
die Ausarbeitung der Betriebskollektivverträge, die 
Nutzung ihrer Vorschläge und Gedanken bringen die 
Betriebskollektivverträge den Gesamtwillen der Beleg
schaft zur allseitigen Erfüllung der Produktionsaufga
ben und zur planmäßigen Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen zum Ausdrude. Damit nimmt 
der Betrieb als Teil der Volkswirtschaft gleichzeitig 
Einfluß auf die Gestaltung der Arbeite- und Lebens
bedingungen im gesamtgesellschaftlichen Maßstab.

Die Betriebskollektivverträge tragen dazu bei, die 
Autorität der Gewerkschaften als Klassenorganisation 
der Arbeiterklasse im Betrieb weiter zu erhöhen und 
die gesellschaftliche Aufgabe der Gewerkschaften als 
Interessen Vertreter der Werktätigen durchzusetzen.

Für die Ausarbeitung der Betriebskollektivverträge 
bis 1975 Wird folgende Richtlinie erlassen:

I.
Grundsätze

1 . Die Betriebskollektivverträge sind jährlich in 
Übereinstimmung mit dem Volkswirtschaftsplan 
bis zum 28. Februar abzuschließen.

2 . Die Betriebskollektivverträge enthalten auf der 
Grundlage des Betriebsplanes die konkreten ab
rechenbaren und terminisierten Verpflichtungen 
des Direktors des Betriebes und des Betriebskol- 
lektivs, vertreten durch die Betriebsgewerkschafts
leitung. Sie sind auf die kontinuierliche und ver
tragsgerechte Erfüllung des Planes in enger Ver
bindung mit der planmäßigen Gestaltung der Ar
beite- und Lebensbedingungen gerichtet und 
sichern, daß die Verbesserung der Arbeits- • und 
Lebensbedingungen fester Bestandteil der Lei
tungstätigkeit wird.


